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Neun automobile Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Volkswagen 
Konzern: 

Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter, operiert selbstständig im Markt und trägt 
somit die volle Verantwortung für ihr Ergebnis und dessen Veröffentlichung.

Marken



4

Produktion

6.347.000 Fahrzeuge

Der Konzern in Zahlen 2008

Produktion pro Arbeitstag

Ø 26.600 Fahrzeuge

Finanzen

Umsatz: 113,8 Mrd. €

Ergebnis nach Steuern: 
4.688 Mio. €
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Der Konzern in Zahlen 2008

Beschäftigte

369,9 Tausend

Modelle

180

Produktionsstandorte

61 weltweit
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Produktionsstandorte des Volkswagen Konzerns 
am 31. Dezember 2008

Indien 1

Deutschland 13

Polen 4 

Spanien 4

Tschechien 3

Schweden 3

Frankreich 2

Niederlande 2

Russland 2

Slowakei 2

Belgien 1

Bosnien-Herzegowina 1

Großbritannien 1

Italien 1 

Portugal 1

Ungarn 1

Brasilien 6

Argentinien 3 Südafrika 1

Mexiko 1
China 8

Anzahl Produktionsstandorte
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Automobilabsatz Hersteller weltweit 2008 

8,97

8,36

6,27

6,09

5,53

4,17

3,78

3,26

2,52

2,36

2,07

2,01

1,44

1,35

1,19

Toyota

GM

VW

Renault/Nissan

Ford

Hyundai/Kia

Honda

PSA

Fiat

Suzuki

Daimler

Chrysler

BMW

Mazda

Mitsubishi
Quelle: Herstellerangaben

- 11,6%

+ 1,3%

- 4,3%

- 24,9%

- 0,8%

- 0,8%

- 4,4%

- 4,9% 

+ 0,4%

+ 7,8%

- 15,6%

- 1,1%

+ 1,3%

- 10,8%

- 4,2%

Veränd. zu 2007Mio. Fzg.

1) Inkl. assoziierte Unternehmen.

1)



Mitbestimmung im Volkswagen Konzern
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Ebenen betrieblicher Mitbestimmung

Betriebsräte der 
Werke in 

Deutschland

Gesamtbetriebsrat

Konzernbetriebsrat

Euro-KBR

Welt-KBR

Gesamtbetriebsausschuss

Konzernbetriebsausschuss

Euro-Präsidium

Welt-Präsidium

BA

Fraktion / BR

VKL

Vertrauenskörper

Belegschaft
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Unternehmensmitbestimmung: Aufsichtsrat

Belegschaft
der Konzern-
unternehmen

Delegierten-
gremium

Aktionäre Haupt-
versammlung

Aufsichtsrat

10 AN-Vertreter

(3 GW-Vertreter,       
1 leitender 
Angestellter)

10 Kapitalvertreter

(2 Mandate Land 
Niedersachsen, 
Doppelstimmrecht 
AR-Vorsitzender)
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Unternehmensmitbestimmung: Aufgaben und Rechte des AR

• Überwachen der Geschäftsführung des Unternehmens

• AR kann Bücher, Schriften und Vermögen einsehen

• AR kann HV einberufen, wenn es für das Wohl des Unternehmens erforderlich ist

• AR-Mitglieder können ihre Aufgabe nicht übertragen

• AR bestellt Vorstandsvorsitzenden und Vorstandsmitglieder für jeweils max. fünf Jahre 
(mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen)

• AR prüft und genehmigt Jahresabschluss

• Maßnahmen der Geschäftsführung können dem AR nicht übertragen werden
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AR muss im Rahmen seiner Kontrollfunktion zustimmen  bei:

• Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen

• Errichtung und Verlegung von Produktionsstätten

• Gründung und Auflösung anderer Unternehmen oder Erwerb und Veräußerung von 
Beteiligungen an anderen Unternehmen

• Investitionen, Aufnahme und Anleihe von Krediten

• Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundeigentum

• Bestellung von Generalbevollmächtigten und Prokuristen

• Angelegenheiten von Beteiligungsgesellschaften



Der Vertrag von Lissabon
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Die Verträge – Grundlage für eine demokratische und rechtsstaatliche Zusammenarbeit 
(Quelle Chart: Europäische Union 2009)

1952
Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl

1958
Römische Verträge: 

Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft

Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (Euratom)

1987
Einheitliche Europäische Akte: der 

Binnenmarkt

1993
EU-Vertrag Maastricht1999

Vertrag von Amsterdam

2003
Vertrag von Nizza

2007
Vertrag von Lissabon 

(Unterzeichnung)
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Vertrag von Lissabon: Hintergrund

• Völkerrechtlicher Vertrag zwischen den 27 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union

• Soll gescheiterten Verfassungsvertrag ersetzen

• Tritt in Kraft, wenn von allen Mitgliedstaaten ratifiziert (Ziel war 
1.1.2009)

• negatives Referendum in Irland

• Bundesverfassungsgericht stimmt Vertrag nur mit Auflagen zu: 
Einigungsprozess muss vom Bundestag und Bundesrat 
demokratisch begleitet werden, EU ist kein Bundesstaat
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Die Vorteile des Vertrags für die Europäsche Union 
[aus Sicht der Europäischen Union]:

mehr Effizienz vereinfachte Verfahren, Einführung eines
hauptamtlichen Ratspräsidenten …

mehr Demokratie Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments
und der nationalen Parlamente, „Bürgerinitiative“, 
Charta der Grundrechte … 

mehr Transparenz Klärung der Zuständigkeiten, verbesserter 
öffentlicher Zugang zu Dokumenten und Sitzungen …

mehr Einigkeit Hoher Vertreter für die Außen- und 
auf der Weltbühne Sicherheitspolitik … 

mehr Sicherheit neue Möglichkeiten im Kampf gegen den
Klimawandel und den Terrorismus, Sicherheit der 
Energieversorgung …

Der im Dezember 2007 unterzeichnete Vertrag tritt i n Kraft, sobald ihn alle 27 EU-Länder 
ratifiziert haben.
(Quelle Chart: Europäische Union 2009)
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Fazit

Die Änderungen im Rahmen vom Lissabon-Vertrag zielen primär darauf ab, dass 
die erweiterte EU weiterhin entscheidungs- und damit handlungsfähig ist.

Hinsichtlich Mitbestimmung und Sozialstaatlichkeit enthält der Vertragsentwurf 
von Lissabon keine grundlegenden Neuerungen – positiv hervorzuheben ist

-die Erwähnung einer sozialen Marktwirtschaft in Art. 3 Abs. 3 EUV

-Und die Einbeziehung der Grundrechtecharta ins Primärrecht und damit auch 
das Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen.

-die Querschnittsklausel zum sozialen Schutz (Art. 9 EGV). 

Allerdings bedingt die Einbeziehung der Grundrechtecharta ins europäische 
Recht keine Erweiterung der Zuständigkeiten der Europäischen Union.



Das VW-Gesetz und das europäische Recht
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Sicherheit aufgrund des VW-Gesetzes von 1960 (alte Fassung)

• Stimmrechtsbeschränkung des Aktienanteils

• Mehrheitserfordernis von 80% in HV bei besonderen Sachverhalten

• Sperrminorität von 20% des Landes Niedersachsen

• Entsendemandate des Landes Niedersachsen und des Bundes

• Mitbestimmung bei der Errichtung und Verlegung von Produktionsstätten
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VW-Gesetz: Urteil des EuGH

Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Oktober 2007:

Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch, dass si e 

§ 4 Abs. 1 sowie § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 A bs. 3 des 
Gesetzes über die Überführung der Anteilsrechte an der 
Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftun g in 
private Hand vom 21. Juli 1960 in der auf den vorli egenden 
Rechtsstreit anwendbaren Fassung beibehalten hat, g egen 
ihre Verpflichtungen aus Art. 56 Abs. 1 EG verstoße n. 

(Grundsätzlich ist interessant, dass der EuGH über die Bestimmungen zur 
Kapitalverkehrsfreiheit in nationales Gesellschafts recht eingreift!)
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VW-Gesetz: Urteil des EuGH

Der EuGH hat zwei Regelungen als Verstoß gegen europäisches 
Recht angesehen:

1.20%ige Stimmrechtsbeschränkung

2.Entsendemandate von Bund und Land (Sonderreglung zu 
Gunsten des Staates)
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Das VW-Gesetz vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils 11/07

20%

20%

20% 20%

20%

Bisher:

Das VW-Gesetz 
begrenzte den 
tatsächlichen 

Aktienbesitz beim 
Stimmrecht auf der 
Hauptversammlung 

auf 20%!

21%
51%

8% 10%

10%
21%

51%

8% 10%

10%

Neu:

Der EuGH weist den 
nationalen Gesetz-

geber an, diese 
Regelung zu 
korrigieren.

Hierdurch ist 
allerdings nicht das 

gesamte VW-Gesetz 
rechtlich hinfällig -

Mitbestimmungsrecht 
(2/3 Mehrheit im AR) 

bei der Errichtung und 
Verlegung von 

Produktionsstätten ist 
nicht gerügt worden 
und muss bestehen 

bleiben! 

Tatsächlicher Aktienbesitz

Stimmrecht HV

Tatsächlicher 
Aktienbesitz

= Stimmrecht HV

Neues, 
europarechtlich 

konformes      
VW-Gesetz!!!



Mitbestimmung in einer 
Europäischen Gesellschaft (SE) –
Erfahrungen der VW-Belegschaft
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Mitbestimmungsvereinbarung in einer SE: Hintergrund

Will ein Unternehmen eine Europäische Gesellschaft (SE) gründen 
oder sich in eine SE umwandeln, ist rechtlich zwingend 
vorgeschrieben, dass über die Beteiligung der Arbeitnehmer vorab
verhandelt werden muss. Dafür wird ein sog. „besonderes 
Verhandlungsgremium“ (BVG) eingesetzt, das sich aus 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertretern zusammensetzt. 
Dieses BVG hat die Aufgabe, mit der Unternehmensleitung eine 
Mitbestimmungsvereinbarung abzuschließen. Diese Vereinbarung 
ist eine Voraussetzung für die Eintragung der SE ins 
Handelsregister. 
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Porsche SE

� Porsche hat eine Europäische Gesellschaft (SE) per Beschluss der Hauptversammlung 
gegründet und im Handelsregister eingetragen.

� Mitbestimmungsvereinbarung für die neue SE ist zwischen Porsche, Porsche-
Betriebsrat und IG Metall (Verwaltungsstelle Stuttgart) abgeschlossen worden -
ohne Beteiligung von Volkswagen , obwohl dieser Vertrag auch die 360.000 
Beschäftigten des VW-Konzerns angehen wird!

� Unsere Rechte sind nicht ausreichend gesichert, wenn Porsche 51 % oder mehr hält 
(siehe auch EUGH-Urteil zum VW-Gesetz von 2007): Das SE-Beteiligungsgesetz 

ermöglicht Mitbestimmungsvereinbarungen unterhalb des deutschen 
Mitbestimmungsgesetzes und damit zu Lasten der Arbeitnehmer. 

Dies bedeutet eine Schwächung der Mitbestimmung in Gänze und gefährdet die 
Standort und Beschäftigungssicherung im Konzern!



Back up
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Wie wird der Betriebsrat gewählt?

Belegschaft

Betriebsrat
Wahlperiode 4 Jahre

Betriebsratsvorsitzenden und 
den stellv.  Vorsitzenden

Mitglieder des 
Betriebsausschusses

Gesamtbetriebsrat
Konzernbetriebsrat

Ausschüsse und 
Kommissionen

Alle BR-Mitglieder, Gremien und Ausschüsse
vertreten die Interessen der Belegschaft
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Wichtige Betriebsvereinbarungen der VW AG

• Versorgungsordnung / Pensionsfonds

• Beteiligungsrente

• Zeit-Wertpapier

• Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz

• Grundsätze zur Frauenförderung

• Arbeitsordnung

• Umweltschutz

• Ideenmanagement

• Altersteilzeit

• Werksbezogene Arbeitszeit- und Schichtregelungen

• Volkswagen-Weg

• etc.
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Betriebliche Mitbestimmung: Gesamtbetriebsrat (VW A G)

Betriebsräte

der Werke

Wolfsburg

Hannover

Braunschweig

Kassel

Emden

Salzgitter

Gesamtbetriebsrat
(GBR) 
27 Mitglieder

Gesamtbetriebsrat
(GBR) 
27 Mitglieder

Gesamtbetriebsausschuss (GBA)
GBR-Vorsitzender und 
stellv.Vorsitzender
Betriebsratsvorsitzende der Werke

Wirtschaftsausschuss

- Arbeitssicherheit, Gesundheit
und Umwelt

- Bildung
- Soziales
- Ideenmanagement
- Beratung von Systemen
- Entgelt
- Gleichstellung der Frau
- Business Unit Dienstleistungen
- Ausschuss “Volkswagen Weg” 

Kommissionen des 
Gesamtbetriebsrats
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Betriebliche Mitbestimmung: Konzernbetriebsrat

Volkswagen AG
Gesamtbetriebsrat

Audi AG

Gesamtbetriebsrat

Tochtergesellschaften

Gesamtbetriebsräte

Konzernbetriebsrat
(KBR)  

(28 Mitglieder)

Konzernbetriebs-
ausschuss

(KBA)  


